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Huppert, Singer & Cie*
Äktiengesellsd)aft

Celephon: Selaau 717 Zûrid) Kanzleistrasse Nr. 57

2972/2 Billigste Bezugsquelle für:

Fensterglas Rol>glas Drahtglas
belegt Spiegelglas unbelegt

Hlle Sorten Spezialgläser weiss und farbig«

ilettgauftraße bei' »leunfircß, 190,000 ffr. für
ie fförberung ber Hodjbautcitigteit unb 150,000 ffr.
ür ®epotbauten an ber (Straßenbahn nad)
5 d) I e i t h e i m. '

ïôettberoerb für Die Scebßbanftalt «orfdjßd). (Rorr.)
legten Sommer eröffnete ber Stabtrat einen befdjräntten
Bettberoerb für eine neue Seebabanftalt, mit Suft= unb
Sonnen bäbern. ffür ben Unterbau burften and) au§=

bärtige ffucßleute beigejoqen roerben. Qnnert ber fjrift
10. ®ejember gingen rechtzeitig 12 projette unb groei

Sarianten ein. »lad) eingeijenber Prüfung würbe -ba«

Srgebtti! jufammengefaßt in fotgenbem Urteil bei «rei§=

.erid)te§: 1. »lang, «reil 1600 ffr., «rojeft »Ir. 12;
!• »lang «reil 1400 ffr. (ex aequo), «rojeît »Ir. 2;

»lang «rei§ 1400 ffr. (ex aequo), «rojett »Ir. 3;
'• »lang «rei§ 1100 ffr., «rojeft »Ir. 10a.

$)ic Öffnung ber Umfdjlüge ergab folgenbe « r oj e £ t=

»etfaffer: «roieft Dir. 12: «oui £runiger, 3lrd)tteît,
» S. 31., 3ßil; Rarl Bötlig, 3lrd)iteft, fflamtl; ©uftan

^utnßerr, ©ilp. Snq., Bûvirf). ^rofeft »Ir. 2: ®tpl.
W Rarl Stöpplin, 3lrd)., «orfcßad); ©ipl. 3ng. Otto
Ni), «aril. Mitarbeiter: 35. «ifdjofberger & ©o„
Jorfd)ad); $. 3lpp, »torfcf»acf) ; ©ebrüber «berle & ®o„
^rfdjad). «rojeît 9lr. 3 : Startle & «enfer, 3lrd)ttetten,

jjorfcijad); 31. 33runner, Sng, ©t. ©allen; $. 3(pp,

^°rfd)ad). «rojeft »Ir. 10a: 3lb. ©aubß, 3lrcß., «or=

$ad) ; Socljer & ©ie., ffürid); fiößle & Rem, 31. ®.,

©cimtlicbe ©ntroürfe finb bi§ unb mit ^qn

\fanuar 1922, je non 10—12 unb 13—17 Ußr, m
c ïurnl/aUe bel «ebafdjitli/aufeS öffentltd) aulgeftellt.

©in neucö «umproert für Die ftäötifdjc äSnffcr»

^fotguwg erftellt Die ©taöt üSaDett. ®am"tt oerbunben

ift aud) bie ©rroeiterung ber Hauptleitung. ®ie ©emeinbe
ertjält an bie Roften au§ betn tantonalen Söfdjfonbl
einen Beitrag oon 25,000 ffr. unb au§ bem »totftanb§=
trebit bei ©unbel einen gleid) ßoßen ©etrag. 33ebin=

guttg ift, baff bie Slrbeiten fofort in 3lngriff genommen
uttb nier .ffünftel »Irbeitllofe angeftellt roerben.

Rirdjenrenooatfon in Unterfdjlatt (Stßurgau). Sie
eoangelif.dje Rircßgemeinbe hat eine Rirdjenrenooaiion
nad) «leinen ber 3lrd)iteften 33renner & Stuß
in ffrauenfelb im Roftenooranfd)lag non 77,000 ffr.
befcfjtoffen unter ber ©ebingung, baß bie beiben 33ürger=
gemeinben Unterfcßlatt unb 9Jiett=0berfd)tatt einen 33et=

trag oon 30,000 ffr. baran teiften.

9leuc 33amwfd)rtften*
(Rottefponbenj.) (Sd)lu&.)

ff eftig teil un b ff euer fidjerßeit. «amentlid)
auf Diefettt ©ebiet finb bie Slnfdjauungen im testen Saßr=
Seßnt geänbert warben, unb bei ben zufolge ßoßer ©au=
toften wie «ilge aus ber @rbe gefeßoffenen neuen ©au=
weifen muß man ftetS auf neue SRöglidßteiten redjnen.
»leben ber ffeftigfeit unb ffeuerfidjerßcit fommt feit
einigen Saßren and) bie äBärmeburdjtäffigteit in ber=
feßiebenen Ronftruftionen gum Slulbru'd. ©iö heute ift
feine ©auorbnutig befannt, bie auf biefen für bie £au8=
bemoßuer fo ungemein wichtigen «unft abfieüt. 3öenn
and) bie wiffenfdjaftlidjen Unterfuchungen erft auf turje
3eit gurüdteidjen unb nad) nidjt umfaffenb genug finb,
um ein abfeßtießenbeg Urteil fäden gu Eönnen, fo muß man
wenigftenS bei Slulnaßmen ßinfidßtlidj »Jlauerftärten
bie SBärmeburdjläffigteit mitberüdfidßtigen. 3)ie biäßer

Ar, 4V Jllustr. schweiz. Haudw-Zeltnug („Meisterblatt") 413

kuppert, 8inger â Lie.
liktiengeseURchast

Telephon : 8elusu 717 Ksn2lei8trs88e tir. S7

2S72/2 Villigste Vesugsguelle für:

Fensterglas Lohglas Drahtglas
beiegt 8pîEFL!Nà8 undelegt

HUe Torten TpesialglâLer ^vei88 nn6 fnrdig.

Uettgaustraße bei Neunkirch, 190,000 Fr. für
ie Förderung der Hochbautätigkeit und 150,000 Fr.
ür Depotbaulen an der Straßenbahn nach
5 chleithei m. '

Wettbewerb für die Seebadanstalt Rorschach. (Karr.)
ätzten Sainmer eröffnete der Stadtrat einen beschränkten
Wettbewerb für eine neue Seebadanstalt, mit Luft- und
Sonnenbädern. Für den Unterbau durften auch aus-

bärtige Fachleute beigezaqen werden. Innert der Frist
is 10. Dezember gingen rechtzeitig 12 Projekte und zwei
Varianten ein. Nach eingehender Prüfung wurde das

Ergebnis zusammengefaßt in folgendem Urteil des Preis-
.«richtest 1. Rang.' Preis 1000 Fr., Projekt Nr. 12;
>> Rang Preis 1400 Fr. (ex -wguo), Projekt Nr. 2;

Rang Preis 1400 Fr. (ex ueg'w), Projekt Nr. .1;
^ Rang Preis 1100 Fr., Projekt Nr. 10u.

Die Öffnung der Umschläge ergab folgende Projekt-
' «r f assert Projekt Nr. 12: Paul Truniger, Architekt,
^ S. A.. Wil; Karl ZiMg- Architekt, Flawil; Gustav

^hurnherr, Dilp. Jnq., Zürich. Projekt Nr. 2: Dtpl.
)ng. Karl Köpplin, Arch.. Rorschach; Dipl. Jng. Otto
^rüh. Paris. Mitarbeiter: V. Bischofberger à Co..

Zorschach; I. App, Rorschach; Gebrüder Eberle sà Co.,

^rschach. Projekt 3îr. 2 : Stärkte à Renfer, Architelten,
^orschach; A. Brunner, Jng St. Gallen; App,

^rschach, Projekt Nr. 10u: Ad. Gaudy, Arch Ror-

Locher à Cie., Zürich; Löhle â. Kern, A.-G.,

Sämtliche Entwürfe sind bis und mit Sonntag den

Januar 1922, je von 10—12 und ^77^ Uhr, m

- Turnhalle des Bedaschulhauses öffentlich ausgestellt.

Ein neues Pumpwerk für die städtische Wasser-

^rgnng erstellt die Stadt Baden. Damit verbunden

ist auch die Erweiterung der Hauptleitung. Die Gemeinde
erhält an die Kosten aus dem kantonalen Löschfonds
einen Beitrag von 25,000 Fr. und aus dem Notstands-
kredit des Bundes einen gleich hohen Betrag. Bedin-
gung ist, daß die Arbeiten sofort in Angriff genommen
und vier Fünftel Arbeitslose angestellt werden.

Ktrchenrenovation in Unterschlatt (Thurgau). Die
evangelische Kirchgemeinde hat eine Kirchenrenovation
nach Plänen der Architekten Brenner K. Stutz
in Frauen feld im Kostenvoranschlag von 77,000 Fr.
beschlossen unter der Bedingung, daß die beiden Bürger-
gemeinden Unterschlatt und Mett-Oberschlatt einen Bei-
trag von 30,000 Fr. daran leisten.

Neue Bauvorschriften.
(Korrespondenz.) (Schluß.)

Festigkeit und Feuersicherheit. Namentlich
auf diesem Gebiet sind die Anschauungen im letzten Jahr-
zehnt geändert morden, und bei den zufolge hoher Bau-
kosten wie Pilze ans der Erde geschossenen neuen Bau-
weisen muß man stets auf neue Möglichkeiten rechnen.
Neben der Festigkeit und Feuersicherhcit kommt seit
einigen Jahren auch die Wärmedurchlässigkeit in ver-
schiedenen Konstruktionen zum Ausdruck. Bis heute ist
keine Bauordnung bekannt, die ans diesen für die Haus-
bemohner so ungemein wichtigen Punkt abstellt. Wenn
auch die wissenschaftlichen Untersuchungen erst auf kurze
Zeit zurückreichen und noch nicht umfassend genug sind,
um ein abschließendes Urteil fällen zn können, so muß man
wenigstens bei Ausnahmen hinsichtlich Mauerstärken
die Wärmedurchlässtgkeit mitberücksichtigen. Die bisher
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üblichen Siauerftärfen maren hinfid)tli<h ©tanbfefiigfeit
rdd)lid) bemeffen; ofein für genügenbeu SBäcmefdjuf)
gefolgt roirb, fann man gang mot)I biinneie Siauern
gulaffen.

©benfo barf man uid)t mehr fo ängfilid) fein mit ben

£mlgbauten, bie nach mancherlei ©tfa'hruttgcn im aflge»
meinen biet roeniget feuergefährlich finb, als man bor
gmei bis brei Saljrgehnten annahm. Auf bei anbern
Seite finb mandée îôauftoffe, bie man für eiumanbfrei
feuerfeft Ejielt, g. B. SJÎarmor, ©ranit, manchmal biet
meniger roiberftanbSfäljig als §olgbauten. @S fei er«

innert an ïfarttfôlgerne, auf ber untern ©eite berpufjte
treppen, gegen foldjc Ausführungen in ©ifen, Siarntor
ober ©ranit, ®ah man mit ©ternit bieleS gegen $euer
fchüfsen Eann, ift eine nad) unb nad) boä) allgemein
anerfannte Satfadje.

Sn ben ©tociiuer££)ü^en £jat man fid) mteber
auf baS Nötige befonnen itnb eingefeljen, bah bei ben

üblichen, gegenüber ben alten Bütgerhäufem bebeutenb
fletneren Bobeuabmeffutigen bie §ül)ett bon '2,8 m unb
meljt bem Saume einen unfreunblicheti, unmohnlichen
©inbrud geben; bah E)o[)e Säume mehr fpeigung er»

forberu, ift ben Beraohnertt namentlich über bie $eit
ber hohen Brennftoffpreife unb beS Brennftoffmangels
beuttid) genug befannt geiuorbeti.

îreppen unb ïreppen h ci ufer mürben in Be=

gug auf breite, geuexficherheit uftn. in manchen Bau»
reglementen gu reichlich bebad)t. $ür ©irtfamilien» unb
9îeil)euE)ânfer l;at man fdjon Ausnahmen bemifligt unb
SSilberungen eintreten laffen. Dffenbar hat man nadj
getnadjteu ©rfahrungen bod) baS ©efüljl, man fönnte
auch ba etmaS abbauen.

Sei ben Äatniuen finb neue Söflingen auf ben
ÜJiaxft gebracht morben, bie gu berüdficfjtigen finb.

Befonbere Sorgfalt erforbern bie S a d) m o h n u n g e n
hinftchtlid) @d)uh' bor ffätte unb SSärme, h'nfidjtlich
Suftraum unb $immerhöhc.

SDte ÄeHermohnungen ftnb eutfthieben noch
mehr als ungefunb befannt ; fie finb entroeber gang gu
unterfagett, ober bann ift ihre Ausführung — bei be=

ftehenben SBofmungen ihre meitere Salbung — nur
unter foldjen Beftimmungen gu hemiHigen, baff bie Be=

mohner mirflid) eine SBolmung unb nidjt einen Heller

gut Verfügung haben. DJfan macht bie ©rfahutng, ba|

troh befter Borfdjriften unb einer tabellofen Drbuung
foldje Mermohnutigen ftetS einen brücfetiben, unbehä'J*
liehen ©itibrud î)interïaffert ; barum lieber feine neue

bemiüigen unb bie beftehenbett möglid)ft balb aufheben,
©ine bermehrte Aufmerf'famfeit ift unbebingt nötig

für bie SB er f [tat ten. SBo eine SJfehrgaf)l bon Ar*
beitSfräften borhanben ift, follte mau fie, namentlid)
hinfidjtlid) beS guffbobenS, als „bemoljute Säume" be*

hanbeln. 2öo£)l forgen eibgeuöjfifthe unb fantonate
gabrifinfpeftionen für auSreidienbe Beleuchtung unb

Süftung; aber eS fehlt uuferes SSiffenS eine geeignete
Borfdjrift für bie guhbobenberhöltniffe. SDer $u|boben
beroohnter Säume follte über einem Mer ober

einem luftbareu Hohlraum liegen ; an ©teile beS £>ot)t*

raumeS Eann auch eine entfpred)enb bide Beton» unb

@teinfchid)t mit barübertiegenber, gmedmähtger Sfolier*
fchidjt borgefehen toerbeti.

SBünfchbar mären and) Borfdjriften über bie Sage
ber SBohnröume gur Befonnnng; aber es mitb fdjmet
fein, fie burchguführen, fdpuer and) barum, meil hier

einerfeitS perföniid)e SBünfdje beS Bauherrn, bei ®e*

uoffenfdjaftSbauten bie SBünfche ber fütiftigen SSieter,

anberfeitS auch äftljetifdje ©efichtSpunfte. (Aborte nid)t

gegen bie ©trafje), ferner AuSfidjt auf Berge unb
ufm. berücffidjtigt merbeu tnüffen. SBenn man cS i«
einer .goueubauorbnnng erreicht, bah in anfteigenbent
Sorbabhang in ber Segel bie Käufer fo erftedt merben

müffen, ba| fie in ber Sorb=@übrid)tung nidjt unmit*
telbar hintereinanber gu ftehen foinmeu, bah atfo jebetn
©ebäube bie Befonnung möglidjft gemährt bleibt, hat

man menigftenS für einen entfpredjenben lleberbattungä*
plan bie ^Richtlinien üorb'ereitet.

Abtritte füllten eine Stinbeftlänge Port 1,3 m auf*
meifen. AuffaOenb ift, roie menig in ben Käufern barauf
Bebadjt genommen mirb, bie lîteiberablage mit betu

Abort auf eine ^immertiefe hiatereiuanber gu legem
©emeinfame Abtritte finb nidjt mehr gngnlaffen ; fd
bilbeu, abgefeljen bon gefunbljeitlichen Ungulänglidjfeiten,
gerne Anlah gu ^miftigfeiten unter ben Siietern.

Si it ben BegugSfriften barf man ein betnünf*
tigeS Siah roeber über», nod) unterbreiten; nicht über*

fdjreiteu, raetl fonft baS Bauen burd) berme()rten Bau*
ginS berteuert mirb, unb nidjt unterfdjreiten, bamit bte

erften Bemohtter gefunbheittid) feinen ©chaben nehwiem
5Die Abftufuug bon ©otnmcr» unb SBiutermouaten fcheiat

ebeufo gegeben mte bie entfpredjenbe ßürguug ber Öe^

gugSfrift, fofern eine miffenfchaftlich bemährte füuftlw
AuStröcfnung, unter Aufficht ber Baupoligeiorganc, ftatt*
finbet. ©rfolgt ber Begttg tropem gu frül), fo tab
bem §auSbefiher auher einer Buhe, bie fjöho* tft a'»

ber roiberrechtlid) begogene SiietginS, and) uod) bie Ua>"

gugSfoften für bie auSgufchaffeuben Siteter überbunbeu
merben; festere Siahnaljme mirb inbeffen nur auS 0^
funbljeitlichen ©rünben burchgeführt merben fönuem

©ine Aufgabe für fidj bilben bie Borfchrifteti fa

baS Schlaf g äng er» unb $ ofigeber mefeti. 3a®'

befonbere für Snbuftriegentren unb bei grohen Baua *

beiten (Bahn» unb Siunnelbaüten ; SBafferfraftanlaflf
ufm.) muh ben Sîaffenguartieren auS allgeb'
gcfunbheitlidjen ©efichtSpunften mie gum ©dhb® JL
Arbeiterfchaft geeignete Beftimmungett h'afidjtlid)
melbepflidjt, Suftraum, Abort» unb ÄanalifatioiiSoy
hättniffen, Belegung, Neigung ufm. befonbere utiö bo^
beugenbe Aufmerffamfeit gefdjenft merben. ®a
tnei'ftenS Poritbergehenbe ©cfcheinitngen finb

niaa

benfe art bie umfangreichen, mehrere Sat)re bauerrj
Arbeiten am ©implon, am Sötfd)berg, am SBaffW'' ^
unb Sidentunnel, am §auenftein ufm. — mirb u

fich moht am beftett mit einer befoubern Berorbu"
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üblichen Mauerstärken waren hinsichtlich Standfestigkeit
reichlich beinessen; svfern für genügenden Wärmeschutz
gesorgt wird, kann man ganz wohl dünnere Mauern
zulassen.

Ebenso darf man nicht mehr so ängstlich sein mit den

Holzbauten, die nach mancherlei Erfahrungen im allge-
meinen viel weniger feuergefährlich sind, als man vor
zwei bis drei Jahrzehnten annahm. Auf der andern
Seite sind manche Baustoffe, die man für einwandfrei
feuerfest hielt, z. B. Marmor, Granit, manchmal viel
weniger widerstandsfähig als Holzbauten. Es sei er-
innert an harthölzerne, auf der untern Seite verputzte
Treppen, gegen solche Ausführungen in Eisen, Marmor
oder Granit. Daß man mit Eternit vieles gegen Feuer
schützen kann, ist eine nach und nach doch allgemein
anerkannte Tatsache.

In den Stvckwerkhöhen hat man sich wieder
auf das Nötige besonnen und eingesehen, daß bei den

üblichen, gegenüber den alten Bürgerhäusern bedeutend
kleineren Bodenabmeffungen die Hohen von 2,8 m und
mehr dem Raume einen unfreundlichen, unwohnlichen
Eindruck geben; daß hohe Räume mehr Heizung er-
fordern, ist den Bewohnern namentlich über die Zeit
der hohen Brennstvffpreise und des Brennstoffmangels
deutlich genug bekannt geworden.

Treppen und Treppenhäuser wurden in Be-
zng auf Breite, Fenersicherheit usw. in manchen Bau-
reglementen zu reichlich bedacht. Für Einfamilien- und
Reihenhäuser hat man schon Ausnahmen bewilligt und
Milderungen eintreten lassen. Offenbar hat man nach

gemachten Erfahrungen doch das Gefühl, man könnte
auch da etwas abbauen.

Bei den Kaminen sind neue Lösungen auf den

Markt gebracht worden, die zu berücksichtigen sind.
Besondere Sorgfalt erfordern die D achw o h n u n gen

hinsichtlich Schutz vor Kälte und Wärme, hinsichtlich
Luftraum und Zimmerhöhc.

Die Kellerwohnungen sind entschieden noch

mehr als ungesund bekannt; sie sind entweder ganz zu
untersagen, oder dann ist ihre Ausführung — bei be-

stehenden Wohnungen ihre weitere Duldung — nur
unter solchen Bestimmungen zu bewilligen, daß die Be-
wohner wirklich eine Wohnung und nicht einen Keller

zur Verfügung haben. Man macht die Erfahrung, daß

trotz bester Vorschriften und einer tadellosen Ordnung
solche Kellerwohnungen stets einen drückenden, unbehag-
lichen Eindruck hinterlassen; darnm lieber keine neue

bewilligen und die bestehenden möglichst bald aufheben,
Eine vermehrte Aufmerksamkeit ist unbedingt nötig

für die Werkstätten. Wo eine Mehrzahl von Ar-
beitskräften vorhanden ist, sollte man sie, namentlich

hinsichtlich des Fußbodens, als „bewohnte Räume" be-

handeln. Wohl sorgen eidgenössische und kantonale

Fabrikinspektionen für ausreichende Beleuchtung und

Lüftung; aber es fehlt unseres Wissens eine geeignete
Vorschrift für die Fußbodenverhältnisse. Der Fußboden
bewohnter Räume sollte über einem Keller oder

einem lnftbaren Hvhlraum liegen; an Stelle des Hohl-
raumes kann auch eine entsprechend dicke Beton- und

Steinschicht mit darüberliegender, zweckmäßiger Isolier-
schickst vorgesehen werden.

Wünschbar wären auch Vorschriften über die Lage
der Wohnräume zur Besvnnung; aber es wird schwer
sein, sie durchzuführen, schwer auch darum, weil hier
einerseits persönliche Wünsche des Banherrn, bei Ge-

nossenschaftsbauten die Wünsche der künftigen Mieter,
anderseits auch ästhetische Gesichtspunkte. (Aborte nicht

gegen die Straße), ferner Aussicht auf Berge und See

usw. berücksichtigt werden müssen. Wenn man es in
einer Zonenbauordnnng erreicht, daß in ansteigendem
Nordabhang in der Regel die Häuser so erstellt werden
müssen, daß sie in der Nord-Südrichtung nicht unmit-
telbar hintereinander zu stehen kommen, daß also jedem
Gebäude die Besonnnng möglichst gewahrt bleibt, hat

man wenigstens für einen entsprechenden Ueberbaunngs-
plan die Richtlinien vorbereitet.

Abtritte sollten eine Mindestlänge von 1,3 m aus-

weisen. Auffallend ist, wie wenig in den Häusern daraus

Bedacht genommen wird, die Kleiderablage mit dem

Abort auf eine Zimmertiefe hintereinander zu legen.
Gemeinsame Abtritte sind nicht mehr zuzulassen; sie

bilden, abgesehen von gesundheitlichen Unzulänglichkeiten,
gerne Anlaß zu Zwistigkeiten unter den Mietern.

Mit den Bezugsfristen darf man ein vernünf-
tiges Maß weder über-, noch unterschreiten; nicht über-

schreiten, weil sonst das Bauen durch vermehrten Bau-
zins verteuert wird, und nicht unterschreiten, damit die

ersten Bewohner gesundheitlich keinen Schaden nehmem
Die Abstufung von Sommer- und Wintermonaten scheint

ebenso gegeben wie die entsprechende Kürzung der Be-

zugsfrist, svfern eine wissenschaftlich bewährte künstliche

Austrvcknnng, unter Aussicht der Baupolizeiorgane, statt-

findet. Erfolgt der Bezug trotzdem zu früh, sv rmw
dem Hausbesitzer außer einer Buße, die höher ist als

der widerrechtlich bezogene Mietzins, auch noch die UM-

zugskosten für die auszuschaffenden Mieter überbunden

werden; letztere Maßnahme wird indessen nur aus g^
sundheitlichen Gründen durchgeführt werden könnest.

Eine Aufgabe für sich bilden die Vorschriften w
das Schlafgänger- und K vstgeberweseii. 3n»f
besondere für Industriezentren und bei großen Bana^
besten (Bahn- und Tunnelbauten; Wasserkrastanlag^
usw.) muß den Massen g variieren aus allgeme'

gesundheitlichen Gesichtspunkten wie zum Schutze
d

Arbeiterschaft geeignete Bestimmungen hinsichtlich ^
Meldepflicht, Luftraum, Abort- und Kanalisationsve

-

Hältnissen, Belegung, Heizung usiv. besondere und

beugende Aufmerksamkeit geschenkt werden. Da
meistens vorübergehende Erscheinungen sind

ma"

denke an die umfangreichen, mehrere Jahre dauern
Arbeiten am Simplon, am Lötschberg, am Wasserst' -,
und Rickentunnel, am Hauenstein usw. — wird »

sich wohl am besten mit einer besondern Verordn a
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begnügen, bie leicht geättberf ober ergänzt werben fann.
$iefleid)t berbinbet man biefe befortbere Sßerorbnung
wit allgemeinen 2Bot)nungSburfd&xifteti, in benen
Me »BuhtutiigSaiiffid)t, bie aKgemeinen gefunbhettlidjen
5ltiforberungen ber »ßopnnngen, bie »einhaltting ber
Umgebung, bie Kleinbiehftaßungen u. a. m. georbuet
finb. »ßol)l ift ber „Stuben» unb @d)laf3immerbogt"
uns begreiflichen ©rünben ganj unbeliebt, 91 ber ebenfo
ficher ift, ba| Me ïHeinbjattnng ber »8ol)nungcn, bie
Unterïntift ber SDienftboten manchmal recht 511 wünfdjen
übrig leiht. »fan mirb barum nicht einen befonberen
»iBBüt)nitng§itifptt'tor" atiftelïen, fonbern anbetit SlmtS»

Perfonen, bie bie Käufer aus gau 3 anbern ©rünben be»

[td)tigeit mitffen, ben Auftrag erteilen, nebenbei unb un»
bermerft bie fämtlicheu »äume eines |jaufeS nad) biefer
3^tc£)tung genauer anjufeheu. »fan erreicht bamit ben
Oleidjett $wed, ftüfjt ben Seilten nicht bor ben Kopf
unb braucht Ijiefiir feinen befonberen ©earuten einjuftetleti.

Sie Sauf otttr olle ift iinbebingt nötig, utib jmar
Une gerechte; eine mtrflid) auch tätige 93aunad)fchatt ;
fortft bleiben bie beften ©efepe unb »etorbnungeu nur
Rapier. »Bie meit man mit Stuffidjt unb »felbepßid)t
flcljen mill, f)ätxgt bon ben örtlichen »erfjättniffen ab.
Nichtig ift ober, bah ber l)tefiir beftimmte 93eatntc an
Mr 93efjürbe beit nötigen iRäcf£)att finbet. Srifft baS
Mcpt ein, fonbern mirb entmeber ber fÇall opne weiteres
MS erlebigt betrachtet ober löfft man „fünfe grab fein",
M nimmt mau bem 93etreffenben bie fjreube unb ben

»tut, mau ftumpft fein »erantwortungS» unb Pflicht»
flefübjl ab; ja man ergiebjt ihn bamit §ur läffigen §anb»
habung ber ©efepe unb »erorbttutigeti, ittbem er fich
Mnfen muh, er fönne auch Mn „SSorficptigeii" fpielett.

©ehr feiten fiept matt Söeftimmuugen über bie pro»
biforifdjen 93auteil, bie 31t borübergepetibcn $wecfen
etftellt werben. Unb buch wiffen bie ©emeinbeorgane
èttr ©einige, bah folch« 93auteu eben meift oiel länger
flehen bleiben, als man fid) Uornahnt ober als bie 93e»

hücbe feinerjeit badjte: ,,»id)tS ift beftänbiger als ein
^tobifotttirn!" Um Drbnuug jtt erhalten, foüteri ein»
Wal and) fötntlidje probiforifepe 93auten angemetbet wer»
Mu. »fancpe fann man, weil fünft im äBibetfpntd) mit
Mr 93auorbnutig fte£»enb, nur als Poräbcrgehenbe 93aute

Mneptnigen. ferner ift in ber 93ewifligung auSbtüdlid)
auf btefeit ©inn ber ©iitgabe unb ber ©encl)migung
Mnjuroeifen; eublid; full bie 93ewißigung nur für baS
Mtreffenbe 9lmtS» ober Kaletiberjahr erteilt werben, unter
Anrechnung einer befdjeibeueu SahreSgcbüfjr. Sabei
Wuh mau bie »täglichfeit offen laffen, bah folcpe 93oit»

MiuiUigungeu bor Ublauf ber griff je auf ein $al)r ^
Mitert werben föuneu. Samit bleibt ber ©fjarafter, beS

wobijoriitmS wirflid) gewahrt unb bie 93el)örbe hat
Mi ber jeweiligen ©rneüeriing einerfeits bie fßflidjt jur
Buchprüfung, ob bie borübergehettbe 93aute noch nötig
m unb immer noch für beit urfprünglid) angemelbeteic

3wed benoenbet wirb, anberfeitS bie »föglicpfeit, unter
SÖegrünbung eine weitere 93ewifligung ju berfageu,
Samit bleibt ein allfälliger neuer Käufer bor ©cpaöen
bewahrt, inbem er fpäteftetiS innert SapreSfrift inné
wirb, bah fich "in eine bebingt genehmigte, jeberjeit
ol)ue »Biberruf ober ©ntfcpäbiguug ab^ubredjenbe 93aute
hanbelt. »orforglid) folïte mau foldje 93ewiHigungen
im ©unibbiicp botmerfen. Sind) wenn es gefeplid) nicht
borgefchrieben ift, bient es jur K'larfteßuug aller mit
ber Siegenjdjaft berbunbeueit »echte unb Pflichten, ©nb»

lid) ift nod) barauf fjuijuweifen, bah bie »aepbarn bor
bauernber ©djäbigung bewahrt bleiben unb bei ©trafjen»
forreftionen, ©trahenerweiterungen unb ©trahenueu»
bauten felbftrebenb eine @ntfd)ööiguugSpflid)t für bie

93efeittgung folcper Ißrobiforicn nicht befteljt. »Sichtig
ift and), bah Me früher bewilligten ijStobiforien ben

gleid)en 93eftimtnuugeu unterftetlt werben, bamit für
alle gleicht'S »echt beftel)t.

Setber wirb ben KanalifationSborfchrifteu
in ber »egcl 511 wenig Slufmerffatnfeit gejehenft. ®ie
richtige ©utfertiung aßer troefeneu unb flüffigen Slbgänge
ift jeboch nicht allein für baS $au§ 1111b beffen 93e*

wohner, fonbern ebetifofehr für bie 9l(lgemeiiit)eit bon
grüßtet gefunbljeitlicher Tragweite. 93efotibere Kanali»
fationSborfchriften bilben bie eiujig richtige »egetung.
®och finb fie wegen ber meift bamit berbnnbeuen @nt«

fchäbigungSpflicht' (perimeter, 9lnfchluhgebül)r) feEjr un»
beliebt unb Eautn bor einer Sürgerberfammlitug ober
jahtreicheu ©emeinbebehörbe burdj^ubringeii. 5n bie=

fem gad muh wan fid) mit einzelnen wenigen grutib»
legenben Slrtifcln bepelfen unb bie Sefugnis jum ©rlah
beftimtnter »ormalien ober bie ©ntfeheibung bon gaß
31t $aß, wobei fid) auf ted)nifd)e ©runblagen mit ber
3eit eine gleichmäßige ^Beurteilung unb 93efd)lithfaffung
herauSbilbet, einer auèfûl)renben 'Behöcbe guteilen.

Keine »egel opne 2luSnahme! Sod) finb bieSluS»
nahmen für bie ©c'ßörbe mandjmal peinlid), unb man
erpält leicht ben »orwitrf ber ungleichen 93ehaublung.
©0 biel wirb man aber pgebett miiffen, bah Me früheren
93auorbnungen übermähig ftarr waren, unb wußte man
nicht einer gewiffen »Billfür Sür unb Sor öffnen, bem»

gemäß aud) ftarr gel)anbl)abt werben muhten. ®a matt
aber nie alle gäße borauSfel)cn fann, fußte eine neu»
jeitlidie 93auorbnung ber auêfûhreuben 93el)örbe einige
^Bewegungsfreiheit bieten; eS fußte möglich fein, unter
gewiffen 93ebingungen 9luSuahmen 31t geftatten.
Sabei finb biefe 93eöhigungen fo 311 berfteßen, bah öie
auSführenbe 93ep0rbe, als »ertreterin ber Deffentlidjfeit,
bei ©ewährung bon 2IuSnal)men wieber 3ugunften ber
Deffeiitlidjfeit einen »orteil erpält. 33Bir beuten ba an
gewiffe 9luSnal)mett bei ©infriebigungen unb ©tii|mauern,
wo ein öffentlidjer ^weef mitberbunben werben fann ;
an SluSnahmeu für fleine 93autcn über bie 93aulinie,
bis 311111 ©trahenranb; an StuSnahmeu beim wcfentlidjen
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begnügen, die leicht geändert oder ergänzt iverden kann,
vielleicht verbindet man diese besondere Verordnung
mit allgemeinen Wohn un gsv vrschriften, in denen
die Wvhnnngsanssicht, die allgemeinen gesundheitlichen
Anforderungen der Wohnungen, die Reinhaltung der
Umgebung, die Kleiuviehstallinigen n. a, m, geordnet
sind. Wohl ist der „Stuben- und Schlafzimmer bogt"
aus begreiflichen Gründen ganz unbeliebt. Aber ebenso
sicher ist, daß die Reinhaltung der Wohnungen, die
Unterkunft der Dienstboten manchmal recht zu wünschen
übrig läßt. Man wird darum nicht einen besonderen
>,Wohnnngsinspektor" anstellen, sondern andern Amts-
Personen, die die Hänser ans ganz andern Gründen be-
sichtigen müssen, den Auftrag erteilen, nebenbei und nn-
vermerkt die sämtlichen Räume eines Hauses nach dieser
Richtung genauer anzusehen. Man erreicht damit den
gleichen Zweck, stößt den Leuten nicht vor den Kopf
und braucht hiefür keinen besonderen Beamten einzustellen.

Die Bank vn trolle ist unbedingt nötig, und zwar
Une gerechte; eine wirklich auch tätige Bannachschan;
sonst bleiben die besten Gesetze und Verordnungen nur
Papier. Wie weit man mit Aufsicht und Meldepflicht
gehen will, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab.
Wichtig ist aber, daß der hiefür bestimmte Beamte an
der Behörde den nötigen Rückhalt findet. Trifft das
uicht ein, sondern wird entweder der Fall ohne weiteres
als erledigt betrachtet oder läßt man „fünfe grad sein",
so nimmt man dem Betreffenden die Freude und den

Mut, man stumpft sein Verantmortungs- und Pflicht-
gefühl ab; ja man erzieht ihn damit zur lässigen Hand-
habung der Gesetze und Verordnungen, indem er sich
denken muß, er könne auch den „Vorsichtigen" spielen.

Sehr selten sieht man Bestimmungen über die pro-
Visvrischen Bauten, die zu vorübergehenden Zwecken
erstellt werden. Und doch wissen die Gemeindeorgane
zur Genüge, daß solche Bauten eben meist viel länger
stehen bleiben, als man sich vornahm oder als die Be-
Horde seinerzeit dachte: „Nichts ist beständiger als ein
Provisorium!" Um Ordnung zu erhalten, sollten ein-
>ual auch sämtliche provisorische Bauten angemeldet wer-
den. Manche kann man, weil sonst im Widerspruch mit
der Bauordnung stehend, nur als vorübergehende Baute
genehmigen. Ferner ist in der Bewilligung ausdrücklich
uuf diesen Sinn der Eingabe und der Genehmigung
hinzuweisen; endlich soll die Bewilligung nur für das
betreffende Amts- oder Kalenderjahr erteilt iverden, unter
Anrechnung einer bescheidenen Jahresgebühr. Dabei
M>ß man die Möglichkeit offen lassen, daß solche Ball-
dewillignngen vor Ablauf der Frist je auf ein Jahr er-
veuert iverden können. Damit bleibt der Charakter des

Provisoriums wirklich gewahrt und die Behörde hat
dA der jeweiligen Erneuerung einerseits die Pflicht zur
Buchprüfung, ob die vorübergehende Baute noch nötig
hi und immer noch für den ursprünglich angemeldeten

Zweck verwendet wird, anderseits die Möglichkeit, unter
Begründung eine weitere Bewilligung zu versagen.
Damit bleibt ein allfälliger neuer Käufer vor Schaden
bewahrt, indem er spätestens innert Jahresfrist inne
wird, daß es sich um eine bedingt genehmigte, jederzeit
ohne Widerruf oder Entschädigung abzubrechende Baute
handelt. Vorsorglich sollte man solche Bewilligungen
im Grundbuch vormerken. Auch wenn es gesetzlich nicht
vorgeschrieben ist, dient es zur Klarstellung aller mit
der Liegenschaft verbundenen Rechte und Pflichten. End-
lieh ist noch darauf hinzuweisen, daß die Nachbarn vor
dauernder Schädigung bewahrt bleiben und bei Straßen-
korrektivnen, Straßenermeiterungen und Straßenneu-
bauten selbstredend eine Entschädignngspflicht für die

Beseitigung solcher Provisorien nicht besteht. Wichtig
ist auch, daß die früher bewilligten Provisorien den

gleichen Bestimmungen unterstellt werden, damit für
alle gleiches Recht besteht.

Leider wird den Kanalisationsvorschriften
in der Regel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die
richtige Entfernung aller trockenen und flüssigen Abgänge
ist jedoch nicht allein für das Haus und dessen Be-
wohner, sondern ebensosehr für die Allgemeinheit von
größler gesundheitlicher Tragweite. Besondere Kanali-
sationsvorschriflen bilden die einzig richtige Regelung.
Doch sind sie wegen der meist damit verbundenen Ent-
schädigungspflichp (Perimeter, Anschlußgebühr) sehr un-
beliebt und kaum vor einer Äürgcrversammlnng oder
zahlreichen Gemeiudebehörde dnrchzubringen. In die-
sem Fall muß man sich mit einzelnen wenigen gründ-
legenden Artikeln behelfen und die Befugnis zum Erlaß
bestimmter Normalien oder die Entscheidung von Fall
zu Fall, wobei sich auf technische Grundlagen mit der
Zeit eine gleichmäßige Beurteilung und Beschlußfassung
herausbildet, einer ausführenden Behörde zuteilen.

Keine Regel ohne Ausnahme! Doch sind die Aus-
nahmen für die Behörde manchmal peinlich, und man
erhält leicht den Vvrwnrf der ungleichen Behandlung.
So viel wird man aber zugeben müssen, daß die früheren
Bauordnungen übermäßig starr waren, und wollte man
nicht einer gewissen Willkür Tür und Tor öffnen, dem-
gemäß auch starr gehandhabt werden mußten. Da mau
aber nie alle Fälle voraussehen kann, sollte eine neu-
zeitliche Bauorduiuig der ausführenden Behörde einige
Bewegungsfreiheit bieten; es sollte möglich sein, unter
gewissen Bedingungen Ausnahmen zu gestatten.
Dabei sind diese Bedingungen so zu verstehen, daß die
ausführende Behörde, als Vertreterin der Oeffentlichkeit,
bei Gewährung von Ausnahmen wieder zugunsten der
Oeffentlichkeit einen Vorteil erhält. Wir denken da an
gewisse Ausnahmen bei Einfriedigungen und Stützmauern,
wo ein öffentlicher Zweck mitverbunden iverden kann;
an Ausnahmen für kleine Bauten über die Banlinie,
bis zum Straßenrand; an Ausnahmen beim wesentlichen
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Umbau eirtcS über tic Vaulinte borfteheuben tpaufeS,
wo man hinfidjtlich äuherer VuSftattung, Saubengängen
ufw. befonbere Vebingungen geltcnb mad)t. ®urd; tnünb»
liehe Unterl)anblungen, namentlich bei Unterftüfsung burd;
ben bauleitenben 2lrd)iteften, gewinnen Vaut)err nnb
OeffentlichEeit Vorteile, bie bei fiarrer Hlnwettbung bee

Vauorbnung ebenfufetjc beiben Steilen üetloren gehen.
SDarum fd)affe man in neuen Vauorbnungen bie äftög»
lid)Eeit für foldje SluSnahmen, inbem man fie am ge»

eigneten Ort anführt.
SDie fÇorberungen beS §eimatfd)u|eê fitib fo ad»

gemein als berechtigt auerfannt, bah fie nidjt aßein in
bie Eantonaleit ©infüprungSgefefse gum Sd;meig. 3ibiU
gefe^bud) aufgenommen luiuben, fonbern and) in jebe

neugeitlid)e Vauorbnung aufgenommen îuerben wüffen.
©erabe nad) bitfet Nicbtung finb manchmal örtliche Vcr»
fc^iebent)eiten 511 berüdfid)tigen, Verunfialtuugen bot»
gubeugen, VorbilblicßeS ober @efd)tc^tüd)eS 511 fchü£en.
©0 btet man bor 15 Satiren, als ber ,ßeimatfd;ub feine
ebenfo umfang» wie erfolgreiche îatigteit begann, bon
oben herab biefe „Hlltertümler" unb „Sonberliitge" an
bieten Orten belächelte, ebenfoioenig Eann man fid; Cjeute

eine Vauorbnung ohne §eimatf<hubartiEel beuten.
III. Sdjluhwort.

©ine neue Vauorbnung tft für bie bauliche ©ntwicE»

lung einer ©emeinbe bon feljr grofjer Vebeutung, fo»

wogt in roirtfchaftlidjer, gefunöheits» unb feuerpoligei»
liehet, als and; in dfthetifdjer fpinficht. @3 finb nament»

lidj giuei Veftrebungen, bie mehr ober weniger im
©egetifaf} Sit einanber fielen : Stuf ber einen Seite bie

fßflidjt ber Vel;örbe, für gefunbe Söohnungen gu forgen,
auf ber anbern bie Verpönung ber Schablone.

$ur ©rgielung be^ erfteren finb eingeheubere Vor»
fchriften unbebingt erforberlidh), mährenb fie gut ©rrei»
djung beS gweiten 3^8 bielfach hinbernb im SBege

flehen. Namentlich wirb gerne auf alte Stäbte t)intgc=

miefen, unb in ber Stat: „SDie alten Stäbte unb Straffen
haben einen befonberen Neig für alte biejenigeit, bie

ben Äunfieitibrücfen nicht berf^loffen finb." äftan Eann

gwar nicht behaupten, bah fte immer jchjön feien; nichts
beftomeniger finb fie angiehenb. Sie gefallen butch it;r
fchöneS ®urä)einanber, baS h^* Eetne SCBirEung ber

5t un ft, fonbern eine HBuEung beS 3ufaßeS unb beS ge»

fdhulteit HlugeS ber früheren Vauleute unb fpanbwerfer
ift. ®ie SÖohnhäufer finb natürlid; gewacf)fen längs
einem tneift gerounbenen, nad; unb nach gum Nauge
einer Strohe erhobenen ißfabe. 3" ber 3eit, als biefe

ehrmütbigett Stäbte unb Stäbtcheu entftanben, märe
bie $rag'e nach einer auf ihren ißlan anmenbbaren
StefthetiE moht recht übetflüffig gemefen. Sie behüten
fid; nach nnb nad) aus unb mnd;fert im Verhältnis gu
ben bort;anbeuen Vebiirfniffen. Sie erhielten ihre Schön»
hett fowotß bon biefer Uebereinftimmung, als bon bem

örtlichen ©haraEter, ber fich in ihrer Vauart wieber»

fpiegette. Söer ben Et ba nicht etroa an Die Stabt Vetn,
an fjreiburg, un Stein a. Nl;eiti, au Sengburg, 3ufi«gen
ober an baS alte 3üti<h2 äötreum üben biefe Stäbte
noch ^nte biefen mächtigen ©inbruet aus? Söeil fie
eben ©haraEter hatten unb ber Sage beS Ortes, bem

Stlima unb ben 3Nenf<hen angepaht waren.
Ohne bie Stabt Vern haben aßerbingS bie meiften alten

Schroeijerftöbte biefen ©haraEter gum gröhten Seil ein»

gebüfft. SBte ber neuzeitlich^ SKenfch ber ftäbtifchen
Ströhen fich mit raenig SlbmechSlung in ben gleichen

Sïleiberformen beroegt in aßen Säubern ber gemähigten
3one, fo hatte fich bis bor einem Sahrgeljnt eine §aitä»
form gebitbet, ber man mehr ober weniger überaß be=

gegnete. SluS biefen entwicEelten fi^ nad; unb nach
bie aßgemeinen ©runbfähe beS StäbtebaueS, teiber mei»

ftenS gur geiftlofen Schablone aitSartenb. SCBenn einer»

feitS nicht in Slbrebe gefteßt werben Eann, bah bie $or*
bernngeu ber @efunbl)eitSpflege, ber geuerficherheit, bei

SDauerhaftigEeit wie ber Sleftl)etiE gelten fofien, wo irnntei
menfd)liche Slufiebelungen entfielen, fo muh anberfeitS

bor bem Veftreben ber Sdhablonifierug bringenb abg^
raten werben. 5Die gorberungen, bie im 3ntereffe beS

©ingel» unb beS @efamtwol)lS gefteßt werben müffeti,

finb bieler Slbftufungen fähig. ©0 weit eS biefem SBol)'

für bie ©efamtheit wie für ben ©ingeinen nichts fchabet,

foßte $reit;eit heirfdjen. ®enrt auch fis hat ihre
rechtiguug, unb nur im 3nfammenfpiet bon richtigen
©infd)ränEungen unb freiem Schaffen Eatm ber Stäbte
bau gebei(;en.

®aS wäre bas 3tel. — Slbeu je^t Eotntnt ber 93au^

luftige, ber teiber nicht immer biefe 3iete berfolgt, fon»

bertt ber manchmal möglid;ft biel aus feinem @rtuß>*

ftüd herausholen wiß, Eotnmt bie Vaubehörbe, bie,

wenn fie einfid;tig ift, matuhmat gerne 21uSnat)men gui
Verfdjönernug beS Ströhen» unb $(a|bilbeS geftatte«
würbe, wenn nicht gu befürd;ten wäre, bah Unbeleh^
bare folcheS auch für fich unb bort beanfpruchen, W"

fie webec ber Deffentlid)Eeit einen ©egenwert bieten

Eonneti, nod; wo fie am $la|e unb begrünbet finb.
äJtit guten Vauorbnuugeu Éann man bie ©ntwia"

lung ber ©emeinbewefen mächtig förbern unb Verbot*
beneS gum ©uteri änbern. ®te Vauorbnung beftimmt ben

©haraEter einer Stabt nicht nur für bie ©egenmarh
fonbern aud) für aße 3u£unft. ®er @efe|gcber mub

nicht nur bie augenblicElid;en Verl)ältniffe itiS 3luge

faffen; er muh tu bie 3uhmft blidett unb fich fragen^
2Bie werben bie neu gefchaffenen Ströhen, pâfje unb

©ebäube bafteljen im Urteil Eommeubcr ©cfchlechf^
SQSerben biefe unS bauE wiffen, ober luerbeu fie übet

uufere fêurgfiditigEeit ben Stab bred;en?
Stuf bem ©ebiet beS VauwefenS Eoften Slenbernngen

Oou bind; eine fchled;te Vauorbnung begangenen fehlet"
fpäter mand;mal ungeheure Summen/fofern überhand
nod; etwas gu änbern ift, mährenb eine gute Vauorb*

uung bißig ift unb bie anwadifenbe Stabt bor Eünp

tigen Unfofteti bewahrt.
Slltmeifter ©öthe hat auch htefür ein treffltcheS Sßnrt •

„Ntag man bo^ immer geljter begehen, bauen bat!

man Ectne."

3n biefem Sinn unb ©eift foßte man fich h'"^
bie ebenfo grohe wie fd)öne nnb banEbare Aufgabe mach^"'

Uer$<biedene$.

f Vamneifter Slonvaö Süßnlöer in 3öieöiEon*3^'^
ftarb am 20. ®egember im 3ßter ooti 76 ^ahte«-

f ®achöecfermeiftcr ©mil Vtenner in SSeinfet^J'
ftarb nach furger 5tran!heit (Sungeuentgünbung) ant ^ '

ISejember im Nlter 0011 55 fahren.

f @d)loffermeifter SJIartin Vrunner in
ftarb am 30. Segember im Sßter 0011 77 Qahten-

f Sllnlermetfter EReinI). Vrobbecf » JBitrtfjoït«*;

Sieftal ftarb am 31. SDegember im Hilter oon 59 Sab

an einem |>ergfchlag.

3ür^crifct)e SöerwfSberaterfonfereng. Hltn 28.

gember hielten bie gürd;erifd)en VegirfSberufSberater «

bem Vorfit) beS Eantonalen ^ugenbamteS eine Äfttfe •.

ab, bie fid) mit ben fdjwierigen Verhältniffen w* ^Sehrfteßenoermittlung, fowie mit ber gunehntenben ^
beitSlofigEeit jugenblicher ^erfonen befaffte. ®ie " ,yv
reng befchfojj, ungefäumt eine großzügige Stftto"

©eminnung oermehrter Sehr» ober HlrbeitSfteßen "
,g

guführen. Hluch ba§ problem ber SBefcf)üf11d ^
jugenblibher HlrbeitSlofer würbe neuerbtnß

Jllustr. schwtiz. Haudw -Zeitung („Meisterblatt")

Umbau eines über die Bauliuie vorstehenden Hauses,
wo man hinsichtlich äußerer Ausstattung, Laubengängen
usw, besondere Bedingungen geltend macht. Durch münd-
liche Unterhandlungen, namentlich bei Unterstützung durch
den banleitenden Architekten, gewinnen Bauherr und
Oeffentlichkeit Borteile, die bei starrer Anwendung der

Bauordnung ebensosehr beiden Teilen verloren gehen.
Darum schaffe man in neuen Bauordnungen die Mög-
lichkeit für solche Ausnahmen, indem man sie am ge-
eigneten Ort anführt.

Die Forderungen des Heimatschntzes sind so all-
gemein als berechtigt anerkannt, daß sie nicht allein in
die kantonalen Einführnngsgefetze zum Schweiz, Zivil-
gesetzbuch aufgenommen wurden, sondern auch in jede

neuzeitliche Bauordnung aufgenommen werden müssen.
Gerade nach dieser Richtung sind manchmal örtliche Ver-
schiedeuheiten zu berücksichtigen, Verunstaltungen vor-
znbeugen, Vorbildliches oder Geschichtliches zu schützen.

So viel man vor 15 Jahren, als der Heimatschutz seine

ebenso umfang- wie erfolgreiche Tätigkeit begann, von
oben herab diese „Altertümler" und „Sonderlinge" an
vielen Orten belächelte, ebensowenig kann man sich heute
eine Bauordnung ohne Heimatschntzartikel denken.

III. Schlußwort.
Eine neue Bauordnung ist für die banliche Entwick-

lnng einer Gemeinde von sehr großer Bedeutung, so-

wohl in wirtschaftlicher, gesundheits- und feuerpolizei-
licher, als auch in ästhetischer Hinsicht. Es sind nament-
lich zwei Bestrebungen, die mehr oder weniger im
Gegensatz zu einander stehen: Ans der einen Seite die

Pflicht der Behörde, für gesunde Wohnungen zu sorgen,
auf der andern die Verpvnnng der Schablone.

Zur Erzielnng des ersteren sind eingehendere Vor-
schristen unbedingt erforderlich, während sie zur Errei-
chung des zweiten Zieles vielfach hindernd im Wege
stehen. Namentlich wird gerne ans alte Städte hinge-
wiesen, und in der Tat: „Die alten Städte und Straßen
haben einen besonderen Reiz für alle diejenigen, die

den Knnsteindrücken nicht verschlossen sind." Man kann

zwar nicht behaupten, daß sie immer schon seien; nichts
destoweniger sind sie anziehend. Sie gefallen durch ihr
schönes Durcheinander, das hier keine Wirkung der

Kunst, sondern eine Wirkung des Zufalles und des ge-
schulten Auges der früheren Bauleute und Handwerker
ist. Die Wohnhäuser sind natürlich gewachsen längs
einem meist gewundenen, nach und nach zum Range
einer Straße erhobenen Pfade. Zu der Zeit, als diese

ehrwürdigen Städte und Städtchen entstanden, wäre
die Frage nach einer auf ihren Plan anwendbaren
Aesthetik wohl recht überflüssig gewesen. Sie dehnten
sich nach und nach aus und wuchsen im Verhältnis zu
den vorhandenen Bedürfnissen. Sie erhielten ihre Schön-
heit sowohl von dieser Uebereinstimmung, als von dem

örtlichen Charakter, der sich in ihrer Bauart wieder-
spiegelte. Wer denkt da nicht etwa an die Stadt Bern,
an Freiburg, an Stein a. Rhein, an Lenzbureg Zofingen
oder an das alte Zürich Warum üben diese Städte
noch heute diesen mächtigen Eindruck ans? Weil sie

eben Charakter hatten und der Lage des Ortes, dem

Klima und den Menschen angepaßt waren.
Ohne die Stadt Bern haben allerdings die meisten alten

Schweizerstädte diesen Charakter zum größten Teil ein-
gebüßt. Wie der neuzeitliche Mensch der städtischen

Straßen sich mit wenig Abwechslung in den gleichen

Kleiderformen bewegt in allen Ländern der gemäßigten
Zone, so hatte sich bis vor einem Jahrzehnt eine HauL-
form gebildet, der man mehr oder weniger überall be-

gegnete. Aus diesen entwickelten sich nach und nach
die allgemeinen Grundsätze des Städtebaues, leider mei-

stens zur geistlosen Schablone ausartend. Wenn einer-

seits nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die For-
derungeu der Gesundheitspflege, der Feuersicherheit, der

Dauerhaftigkeit wie der Aesthetik gelten sollen, wo immer
menschliche Ansiedelungen entstehen, so muß anderseits

vor dem Bestreben der Schablonisierng dringend abge-

raten werden. Die Forderungen, die im Interesse des

Einzel- und des Gesamtwohls gestellt werden müsse»,

sind vieler Abstufungen fähig. So weit es diesem Wohl

für die Gesamtheit wie für den Einzelnen nichts schadet,

sollte Freiheit herrschen. Denn auch sie hat ihre Be-

rechtiguug, und nur im Zusammenspiel von richtige»
Einschränkungen und freiem Schaffen kann der Städte-
bau gedeihen.

Das wäre das Ziel. — Aber jetzt kommt der Bau-
lustige, der leider nicht immer diese Ziele verfolgt, so»-

dern der manchmal möglichst viel ans seinem Grund-
stück herausholen will, kommt die Baubehörde, die,

wenn sie einsichtig ist, manchmal gerne Ausnahmen z»r
Verschönerung des Straßen- und Platzbildes gestatte»
würde, wenn nicht zu befürchten märe, daß Unbelehr-
bare solches auch für sich und dort beanspruchen, W»

sie weder der Oeffentlichkeit einen Gegenwert biete»

können, noch wo sie am Platze und begründet si»d>

Mit guten Bauordnungen kann man die Entwick-

lung der Gemeindewesen mächtig fördern und Verdor-
benes zum Guten ändern. Die Bauordnung bestimmt de»

Charakter einer Stadt nicht nur für die Gegenwart-
sondern auch für alle Zukunft. Der Gesetzgeber M»?

nicht nur die augenblicklichen Verhältnisse ins A»l^
fassen; er muß in die Zukunft blicken und sich fraget^
Wie werden die neu geschaffenen Straßen, Plätze arm

Gebäude dastehen im Urteil kommender Geschlechter r

Werden diese uns dank wissen, oder werden sie über

unsere Kurzsichtigkeit den Stab brechen?
Ans dem Gebiet des Bauwesens kosten Aenderunge»

von durch eine schlechte Bauordnung begangenen Fehles
später manchmal ungeheure Summen, sofern überhaupt
noch etwas zu ändern ist, während eine gute Bauvro-
nung billig ist und die anwachsende Stadt vor kü»si

tigen Unkosten bewahrt.
Altmeister Göthe hat auch hiefür ein treffliches Wvrt l

„Mag man doch immer Fehler begehen, bauen darf

man keine."

In diesem Sinn und Geist sollte man sich

die ebenso große wie schöne und dankbare Aufgabe mache»'

vmchieaentt.
-j- Baumeister Konrad Walder in Wiediton-Ziiriäl

starb am 20. Dezember im Alter von 76 Jahren.
ch Dachdeckermeister Emil Brenner in Weinfel^'

starb nach kurzer Krankheit (Lungenentzündung) am '

Dezember im Alter von 55 Jahren.
-j- Schlossermetster Martin Brunner in Luzer»

starb am 50. Dezember im Alter von 77 Jahren-
si Malermeister Reinh. Brodbeck-Burkhalter '

Liestal starb am 31. Dezember im Alter von 59 I»»
an einem Herzschlag.

Zürcherische Berufsberaterkonferenz. Am ^r
zember hielten die zürcherischen Bezirksberufsberater »

dem Vorsitz des kantonalen Jugendamtes eine Ko»st

ab, die sich mit den schwierigen Verhältnissen w ^Lehrstellenvermittlung, sowie mit der zunehmende» ^
beitslosigkeit jugendlicher Personen befaßte. Die K

renz beschloß, ungesäumt eine großzügige Aktw» ^
Gewinnung vermehrter Lehr- oder Arbeitsstelle»,»
zuführen. Auch das Problem der Beschäftig ^
jugendlicher Arbeitsloser wurde neuerdW
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